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Überschätztes Beweismittel?
Nicht erst die erweiterte DNA-Analyse bringt Probleme mit sich. Auch der bereits 
zulässige DNA-Beweis ist fehleranfällig. Thomas Bliwier beschreibt die Schwachstellen 
und zeigt, dass und wie gegen den ‚DNA-Beweis‘ verteidigt werden kann.  

Die forensische DNA-Analyse hat sich als 
Beweismittel in strafrechtlichen Ermitt-
lungsverfahren etabliert. Als scheinbar 
unwiderlegbarer Sachbeweis liefert sie 
den Ermittlungsbehörden und den Tat-
gerichten häufig den zentralen Baustein 
bei der Überführung eines Beschuldigten, 
nicht selten bildet sie den einzigen Beweis 
bei der Urteilsfindung. Die Tatgerichte 
handhaben jedoch den Sachbeweis nicht 
immer revisionssicher.

So hob der 5. Strafsenat eine Entschei-
dung des Landgerichts mit der Begrün-
dung auf, die Anforderungen an die 
Darstellung des Ergebnisses einer mo-
lekulargenetischen Untersuchung seien 
nicht genügend. Das Tatgericht habe seine 
Überzeugung von der Täterschaft des An-
geklagten zwar auf eine Gesamtwürdigung 
der mit seinem tatsächlichen Erschei-
nungsbild übereinstimmenden Täterbe-
schreibung des Geschädigten, die auch in 
übrigen festgestellten Fällen typische Art 
und Weise der Tatbegehung durch Kon-
taktaufnahme und unmittelbare körper-
liche Nähe sowie »insbesondere« auf die 
Übereinstimmung der DNA des Angeklag-
ten mit einer am Tatort gesicherten Spur 
gestützt. Das Landgericht habe aber die 
Wahrscheinlichkeit nicht angegeben, mit 
der dem Angeklagten die gesicherte DNA-
Spur zugeordnet werden könne. Über die 
Qualität der Spur sei ebenfalls nichts mit-
geteilt worden.|1

Diese Entscheidung geht zurück auf eine 
Entscheidung ebenfalls des 5. Strafsenats 
vom 22.2.2017 in welcher ausgeführt wird, 
dass bei einer auf einer molekulargene-
tischen Wahrscheinlichkeitsberechnung 
beruhenden Beweisführung der Tatrichter 
jedenfalls angeben müsse, wieviele Syste-
me untersucht wurden, ob und inwieweit 
sich Übereinstimmungen in den unter-
suchten Systemen ergeben haben und mit 
welcher Wahrscheinlichkeit die festgestell-
te Merkmalskombination zu erwarten sei.|2

Das Landgericht Dresden hatte sich auf 
die Feststellung beschränkt, ein DNA-
Gutachten habe ergeben, dass es der 
Angeklagte gewesen sei, der an sämtli-
chen in seiner Wohnung aufgefundenen 
Betäubungsmitteln ausschließlich seine 

DNA-Spuren hinterlassen habe. An einem 
Schlagstock sei in einer Mischspur auch 
die DNA des Angeklagten festgestellt 
worden. Weitere Ausführungen zu den 
Gutachten enthielt das Urteil nicht. Dies 
führte zur Aufhebung.

Diese erstaunlichen Fehler der Tatgerich-
te im Umgang mit DNA-Analysen geben 
der Verteidigung erheblichen Spielraum. 
Die Dinge sind also nicht so aussichtslos, 
wie sie scheinen. Darüberhinaus lassen 
spektakuläre Fehler im Zusammenhang 
mit DNA-Analysen in jüngerer Vergan-
genheit Zweifel wachsen an der vermeint-
lichen Allmacht des Sachbeweises DNA. 

So fand sich die DNA einer unbekannten 
Frau im Mordfall M. Kiesewetter, der 
durch die Rechtsterroristen des NSU ge-
töteten Polizistin in Heilbronn. Die DNA 
dieser unbekannten Frau war schon im 
Zusammenhang mit zahlreichen Strafta-
ten unterschiedlichster Art aufgefunden 
worden. Die Ermittlungsbehörden fahn-
deten lange nach dem sog. »Phantom von 
Heilbronn« bis sich herausstellte, dass 
die bei der Spurensicherung verwendeten 
Wattestäbchen beim Hersteller verunrei-
nigt worden waren. (Siehe den Beitrag 
von Anna Lipphardt in diesem Heft.)

Erst 2016 fand sich die DNA des NSU-
Terroristen Böhnhardt im Zusammenhang 
mit der Leiche des getöteten Kindes Peg-
gy. Auch in diesem Fall soll es nach dem 
Ergebnis aufwendiger Ermittlungen durch 
das BKA so gewesen sein, dass offenbar 
der Messstab der Polizei, mit dem der 
Auffindeort der Leiche des Kindes un-
tersucht worden war, verunreinigt war. 
Es wurde das gleiche Werkzeug bei der 
Spurensicherung verwendet  wie 2011 in 
dem Wohnmobil, in dem Böhnhardt und 
Mundlos sich erschossen hatten. Unzwei-
felhaft hätte die Spur von Böhnhardt an 
der Leiche des getöteten Mädchens für 
den Erlass eines Haftbefehls gereicht - 
wäre Böhnhardt noch am Leben gewesen. 

Für eine ordnungsgemäße Verteidigung 
bedeutet dies, dass die Fehlerquellen bei 
der Erhebung von DNA–Befunden und 
deren wissenschaftlicher Analyse erkannt 
und thematisiert werden müssen. 

Zu fragen ist: 

• Wie wurden die Spuren gesichert?
• Wie wurden die Spurenträger verpackt?
• Welches Material wurde verwendet?
• Ist das beauftragte Labor nach DIN zer-

tifiziert?
• Nimmt das Labor an Ringversuchen teil?
• Liegen DNA-Proben aller Mitarbeiter 

vor?
• Liegen DNA-Proben der Ermittlungsbe-

amten vor?
• Hat es einen Abgleich (mit den Ver-

gleichsprobe) gegeben?
• Es muss weiter Einsicht genommen wer-

den in die Erhebungsbögen des Labors 
(schon im Ermittlungsverfahren); 

• die Ergebnisse der Auswertungskurven 
müssen abgeglichen werden mit den 
Tabellen aus dem Gutachten.

• Ist die Technik auf dem aktuellen Stand?
• Welche Datenbanken wurden verwen-

det?
• Wie groß ist die verwendete Ver-

gleichspopulation?
• Welche Vergleichspopulation wurde 

verwendet?

... um nur einige Aspekte zu nennen.

Zum letzten Punkt sei auf Entscheidung 
des 2. Strafsenats vom 24.3.2016 hinge-
wiesen. Im Leitsatz wird ausgeführt, der 
Umstand, dass der Angeklagte einer frem-
den Ethnie angehöre, müsse nicht dazu 
führen, dass das Tatgericht bei der Würdi-
gung des Gutachtens die Herkunftspopula-
tion des Angeklagten zu Grunde zu legen 
hätte.|3

Speziell zur Problematik der Bewertung 
von DNA Mischspuren sei hier hingewie-
sen auf die allgemeinen Empfehlungen der 
Spurenkommission aus dem Jahr 2007.|4

1 : BGH Beschl. v. 11.7.2017-5 StR 
171/17,BeckRS2017,120089

2 : BGH Beschl. v. 22.2.2017-5 StR 
606/17,BeckRS2017, 103721

3 : BGH, Urt. v. 24.3.2016,-2StR 112/14-, 
NStZ 2016,490

4 : NStZ 2007, 447 ff.
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Hieraus folgt, dass niemals der 
Verlesung eines »Gutachten« 
in der Hauptverhandlung nach 
§ 256 StPO zugestimmt wird, 
sondern stets auf der Einver-
nahme des Sachverständigen 
bestanden werden muss.

Erstaunlich oft wird von der 
Verteidigung nicht verlangt, 
vor der Hauptverhandlung Ein-
sicht in die Laborunterlagen zu 
erhalten. Es handelt sich dabei 
auch keineswegs um Aufzeich-
nungen des Sachverständigen, 
die möglicherweise nicht dem 
Recht auf Akteneinsicht unter-
liegen. Sämtliche Erhebungen 
sind Befundtatsachen, also 
Grundlagen des Gutachtens, 
die ohne jede Einschränkung 
zur Verfügung gestellt werden 
müssen. Hier werden Vertei-
digungsmöglichkeiten aus der 
Hand gegeben, auch wenn es 
vielleicht nur darum geht, zu 
klären, ob die Daten aus den 
Erhebungsbögen richtig in die 
Gutachtentabelle übertragen 
worden sind oder zu prüfen, 
ob das Laborgerät geeicht war. 
Eine immer gebotene Frage an 
den Sachverständigen in der 
Hauptverhandlung geht dahin, 
zu klären, wie es zu den in den 
Kurvenverläufen festzustellen-
den »Stutterpeaks« kommt und 
zu beantworten, warum es sich 
dabei angeblich nicht um DNA 
handelt, sondern um Artefakte, 
die mit dem Gutachten in kei-
nem Zusammenhang stehen.

Selbst wenn nach sorgfältiger Befassung 
mit der Erhebung der Spur und deren 
wissenschaftlicher Aufbereitung der 
Schluss naheliegt, dass keine Fehler ge-
funden werden, ist dies nicht das Ende der 
Verteidigungsbemühungen. Wie verhält 
es sich also mit der Zigarette am Tatort, 
der Blutspur in der Tatwohnung oder den 
Hautpartikeln am Einbruchswerkzeug.

Unverändert geht die Rechtsprechung bis 
heute davon aus, dass 

»die DNA-Analyse lediglich eine statis-
tische Aussage enthält, die eine Würdi-
gung aller Beweisumstände nicht über-
flüssig macht«.|5 

Der Senat hat ausgeführt, dass das Tatge-
richt rechtsfehlerfrei vorgegangen wäre, 

»wenn es den Angeklagten als durch 
die DNA-Analyse stark belasteten Tat-
verdächtigen angesehen und sich unter 
Berücksichtigung der weiteren Indizien 
von der Täterschaft überzeugt hätte.«|6

So auch der 3. Strafsenat in seiner Ent-
scheidung vom 6.3.2012. Dort wird ausge-
führt, nach der Rechtsprechung des BGH 
sei das Ergebnis eines DNA-Vergleichsgut-
achtens nur als ein - wenn auch bedeutsa-
mes - Indiz anzusehen, das der Würdigung 
im Zusammenhang mit anderen für die 
Täterschaft sprechenden Beweisanzeichen 
bedürfe.|7 In der aufhebenden Entschei-
dung wurde beanstandet, das Landgericht 
habe sich von der Täterschaft des Ange-
klagten überzeugt aufgrund der gesicher-
ten DNA-Spur an einer Zigarette und der 
Art und Weise, wie der Zigarettenrest 
während der Tat in das Wohnzimmer der 
Geschädigten gelangt sein musste. Der Se-
nat führt aus, ein DNA-Gutachten enthalte 
lediglich eine abstrakte, biostatistisch be-
gründete Aussage über die Häufigkeit der 
festgestellten Merkmale innerhalb einer 
bestimmten Population. Der Senat befand 
es als rechtsfehlerhaft, dass der Tatrichter 
dem Umstand, dass die DNA des Ange-
klagten an dem Zigarettenrest gesichert 
worden war, einen ausschlaggebenden 
Beweiswert beigemessen hatte.|8

Selbst wenn der Tatrichter feststellt, dass 
bei einem Seltenheitswert im Millionen-
bereich es gerechtfertigt sein könnte, 

festzustellen, dass die am Tatort gesicherte 
Spur vom Angeklagten herrührt,|9 bleibt es 
dabei, dass es sich lediglich um ein Beweis-
anzeichen handelt. Neuhaus führt in seiner 
Anmerkung zu der obigen Entscheidung 
zutreffend aus, dass unabhängig von der 
notwendigen Kontrolle einer DNA-Analyse 
und der Zuordnung einer Spur zu einer 
bestimmten Person dies bei einem zutref-
fenden Ergebnis noch nichts darüber sage, 
ob es einen Zusammenhang zwischen 
der Spur und der Tat gebe. Es müssten 
DNA-Spuren des Beschuldigten an einem 
Tatwerkzeug nicht zwingend für eine Täter-
schaft sprechen, zum Beispiel dann nicht, 
wenn der Beschuldigte berechtigten Zu-
gang zu dem Werkzeug gehabt habe oder 
sonstige Antragungsmöglichkeiten einer 
DNA-Spur durch Dritte bestehen könnte.|10

5 : BGH Urt. v. 12.8.1992-5StR 239/92, NStZ 
1992, 554

6 : ebd.
7 : BGH Beschl. v. 6.3.2012-3 StR 41/12, NStZ 

2012, 464
8 : ebd.
9 : BGH Beschl. v. 21.2.2009-1 StR 722/08, 

StraFO, 2010, 343
10 : Neuhaus, Anm. zu 1 StR 722/08 in StraFO 

2010, 343, 344
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Dies führt uns zu einem entscheiden-
den Punkt in der Verteidigung gegen 
DNA-Gutachten: Unabhängig von den 
Anforderungen, die an die Erörterungen 
einer DNA-Spur in den Urteilsgründen 
zu stellen sind - Überprüfung der Wahr-
scheinlichkeitsberechnung, Grundlagen 
der biostatistischen Häufigkeit einer Merk-
malskombination - gewinnt ein anderer 
Aspekt zentrale Bedeutung, der Zusam-
menhang zwischen der Spur und der Tat.

In einer insofern zentralen Entscheidung 
hatte der 1. Strafsenat unter Aufhebung 
einer Entscheidung des Landgerichts Aa-
chen die Beweiswürdigung gerügt. Das 
Landgericht hatte die Verurteilung maß-
geblich gestützt auf eine DNA-Spur des 
Angeklagten, die sich an einer nach einem 
Raubüberfall zurückgelassenen Tasche 
befunden hatte. Die Beweiswürdigung sei 
lückenhaft, weil das Landgericht sich nicht 
hinreichend mit der Frage auseinander-
gesetzt habe, ob zwischen der DNA-Spur 
und der Tat ein Zusammenhang bestehe. 
Ein solcher Zusammenhang verstehe sich 
nicht von selbst. Das Landgericht hätte 
sich mit der Frage auseinandersetzen 
müssen, ob die Spur durch eine andere 
Weise als die Beteiligung des Angeklagten 

an dem Überfall an die Umhängetasche 
gelangt sein könnte.|11

»Jedenfalls hätte sich das Landgericht 
mit Rücksicht auf den allenfalls geringen 
Beweiswert des von ihm für ausschlag-
gebend erachteten Umstandes damit 
auseinandersetzen müssen, ob und wie-
weit die Spur möglicherweise auf andere 
Weise als durch unmittelbare Beteiligung 
des Angeklagten an dem Überfall an die 
Umhängetasche gelangt sein konnte. 
Dazu hätte es weiterer Feststellungen 
und Erörterungen im Urteil bedurft. Die 
Kammer - worauf der GBA zutreffend 
hinweist - hätte etwa mitteilen müssen, 
um welche Art von Spurenträger es sich 
handelt und an welcher Stelle der Tasche 
diese gesichert wurde. Namentlich die 
Feststellung des Spurenträgers – z.B. 
Fingerspur oder Haar des Angeklagten 
- hätten indiziell dafür sein können, ob 
die DNA-Spur auf die Anwesenheit des 
Angeklagten am Tatort hinweist, oder 
auch ohne Verbindung zum Tatgeschehen 
dorthin gelangt sein könnte.«|12

Nach dieser Entscheidung erschließt es 
sich zwingend, dass die Verteidigung sich 
in Vorbereitung auf eine Auseinander-
setzung mit dem DNA-Gutachten durch 

Einsicht in die Spurenkarten damit befas-
sen muss, wo die jeweiligen DNA-Spuren 
gefunden wurden, welche Intensität sie 
hatten und ob es andere Erklärungen für 
deren Existenz gibt, als ausgerechnet die 
Anwesenheit des Beschuldigten am Tatort 
- womit dann auch noch nichts über eine 
Tatbeteiligung an welcher Tat auch immer 
gesagt wäre. Es ist tatsächlich die ent-
scheidende Frage – unterstellt die Proben 
wurden ordnungsgemäß erhoben und wis-
senschaftlich einwandfrei untersucht - ob 
sie auch ohne Verbindung zum Tatgesche-
hen an den jeweiligen Fundort gelangt sein 
können, möglicherweise vor der Tat oder 
nach der Tat oder ohne jede Verbindung 
zur Tat durch Dritte (Händedruck, Über-
tragung über eine Türklinke oder ähnliche 
Übertragungswege). Es wird sehr deutlich, 
dass die Blutspur des Beschuldigten am 
Tatort jedenfalls für sich genommen keinen 
zwingenden Rückschluss auf eine Tatbetei-
ligung zulassen muss. Die Zigarettenkippe 
an einem frei zugänglichen Tatort hat eben-
falls für sich genommen keine Aussagekraft 
über eine mögliche Tatbeteiligung.

11 : BGH Beschl. v.12.10.2011-2StR 362/11, 
StV,2012,522
12 : ebd.

Die DNA, die sich in 
einem Raum findet, 
verändert sich schnell 
sobald Menschen mit 
Gegenständen in Kontakt 
geraten.   
Bild 1 (Expectation) zeigt 
die Idealvorstellung: An 
einem Tatort finden sich 
wenige deutliche Spuren. 
Bild 2 (Reality) zeigt die 
Realität: Tatorte sind 
von vielfältigen unter-
schiedlichen DNA-Spuren 
überzogen.

Grafik entnommen aus der Broschüre 
‚Making Sense of Forensic Genetics‘.
Die Broschüre kann im Internet 
runtergeladen werden unter:
http://senseaboutscience.org/wp-
content/uploads/2017/01/making-
sense-of-forensic-genetics.pdf
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Bild: Zivilpolizisten verhaften einen Demonstranten in Istanbul

Seit 2012 beobachtet die Vereinigung Berliner Strafverteidiger zusammen mit dem RAV und dem DAV im Rahmen 
einer internationalen Beobachtungsdelegation anwaltlicher Organisationen den Prozess, der gegen insgesamt 46 
Anwält*innen wegen angeblicher Mitgliedschaft in der KCK (Union der Gemeinschaften Kurdistans) geführt wird. 
Ein Prozess, der unmittelbar die anwaltliche Tätigkeit der Kolleginnen und Kollegen ins Visier nimmt, sie krimina-
lisiert und damit einen eindeutigen Verstoß gegen die ›UN Basic Principles on the Role of Lawyers‹ darstellt. 
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Die Revision hatte dementsprechend 
Erfolg, weil die Kammer es unterlassen 
hatte mitzuteilen, um welche Art von Spu-
renträger es sich gehandelt habe, an wel-
cher Stelle der Tasche die Spur gesichert 
worden sei und ob sich an der Tasche die 
DNA von weiteren Personen befunden 
habe.|13 Entscheidend stellt der 3. Straf-
senat darauf ab, dass diese Auseinander-
setzungen vor allem in Hinblick auf den 
»allenfalls geringen Beweiswert« des für 
ausschlaggebend gehaltenen Umstandes 
erforderlich gewesen wären.|14

Es bleibt dabei, dass die DNA-
Analyse nur eine statistische 
Wahrscheinlichkeit liefert. 

Diese Entscheidung steht nicht allein. 
Auch der 2. Strafsenat hat auf die allge-
meine Sachrüge eine Entscheidung des 
Landgerichts aufgehoben und festgestellt, 
das Landgericht habe seine Überzeugung 
von der Täterschaft des Angeklagten 
rechtsfehlerhaft darauf gestützt, dass 
nicht ausgeschlossen werde konnte, dass 
sich die DNA des Angeklagten an einem 
Benzinkanister befunden habe. Das Land-
gericht habe rechtsfehlerhaft von der Exis-
tenz der Spur auf die Täterschaft des An-
geklagten geschlossen. Wenn sich durch 
die Auswertung einer Mischspur an einem 
Tatwerkzeug der Angeklagte als Verursa-
cher lediglich nicht ausschließen lasse, 
dürfe dieses Beweisanzeichen nicht die 
alleinige Grundlage der Überzeugungsbil-
dung von der Täterschaft des Angeklagten 
bilden.|15

Die Rechtsprechung wahrt hier eine be-
merkenswerte Kontinuität seit der insofern 
grundlegenden Entscheidung in BGH 38, 
320 ff.:

»Das LG wäre bei dieser Sachlage 
rechtsfehlerfrei vorgegangen, wenn es 
den Angekl. als durch die DNA-Analyse 
stark belasteten Tatverdächtigen ange-
sehen und sich unter Berücksichtigung 
der weiteren Indizien von der Täterschaft 
überzeugt hätte. In dieser Weise ist das 
LG aber bei der Beweiswürdigung nicht 
vorgegangen. Es hat sich vielmehr aus-
schließlich aufgrund der DNA-Analyse 
davon überzeugt, dass der Angekl. ent-
gegen seiner Einlassung Geschlechts-
verkehr mit Frau R gehabt hat, und hat 
die weiteren Beweismittel und Indizien 
lediglich bei seiner Überzeugungsbil-
dung zum »eigentlichen« Tatgeschehen 
herangezogen. Damit hat es dem Ergeb-
nis der DNA-Analyse einen zu hohen 
Beweiswert zugemessen. Der Tatrichter 

setzte bei der Gesamtschau aller Indi-
zien bereits als erwiesen voraus, dass 
der Angekl. entgegen seiner Einlassung 
Geschlechtsverkehr mit dem Opfer hatte. 
Dieser Umstand ist aber allein durch die 
DNA-Analyse nicht bewiesen, weil ihr 
der hohe Beweiswert, wie ihn das LG vo-
raussetzt, nicht zukommt. Es kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass das LG die 
Glaubhaftigkeit der Aussage der Belas-
tungszeugin in Zweifel gezogen hätte, 
wenn es das Ergebnis der DNA-Analyse 
nicht als bindend, sondern lediglich als 
ein - wenn auch ein bedeutsames - Indiz 
angesehen hätte. Die fehlerhafte Beweis-
würdigung kann der Senat nicht durch 
eine eigene ersetzen.«|16

Es bleibt also dabei, dass die DNA-Analyse 
unabhängig von ihrer hohen Wahrschein-
lichkeitsaussage tatsächlich nur eine sta-
tistische Wahrscheinlichkeit liefert und ihr 
Beweiswert als bedeutsames Indiz heran-
gezogen werden kann, immer aber eine 
Würdigung im Zusammenhang mit ande-
ren Beweisanzeichen erfolgen muss.|17

Im Rahmen der Verteidigung gegen belas-
tende DNA-Gutachten haben verschiedene 
Prüfungsschritte zu erfolgen. In einem 
ersten Schritt muss bereits im Ermitt-
lungsverfahren - dies gilt besonders bei 
Haftsachen - sorgfältig untersucht werden, 
ob die entsprechenden Befunde ordnungs-
gemäß erhoben worden sind und einer 
wissenschaftlichen Überprüfung standhal-
ten. Es ist keinesfalls ein Einzelfall, dass 
Tatortspuren – Kleidung, etc. - zusammen 
in großen Plastiktüten verwahrt werden 
und hinterher keine belastbare Aussage 
darüber getroffen werden kann, wo die 
DNA-Spuren tatsächlich gesichert worden 
sind. Selbstverständlich müssen die Analy-
sedaten und Diagramme eingesehen wer-
den. Ebenso selbstverständlich muss die 
Befassung mit dem Analyselabor sein. 

Wenn dann feststehen sollte, dass die 
DNA ordnungsgemäß erhoben und wis-
senschaftlich einwandfrei untersucht wor-
den sein sollte, stellt sich in einem zwei-
ten Schritt die entscheidende Frage, ob 
zwischen der Spur und der Tat überhaupt 
ein Zusammenhang besteht.|18 Hier liegen 
erhebliche Verteidigungsmöglichkeiten. 
Es ist nach alledem rechtsfehlerhaft, allein 
von einer DNA-Spur auf die Täterschaft 
eines Angeklagten zu schließen. Es gilt 
herauszuarbeiten, ob es andere Erklä-
rungen für die Existenz einer DNA-Spur 
gibt, ob die Spur bei anderer Gelegenheit 
an den Spurenträger gelangt sein kann, 
ob der Angeklagte einen berechtigten, 
erklärbaren Zugang zu dem Spurenträger 
behaupten kann, ob eine Antragung durch 
Dritte erfolgt sein kann.|19

Im Ergebnis bedeutet dies, dass die DNA 
des Beschuldigten an einer Zigarettenkip-
pe am Tatort, die Blutsspur am Tatort oder 
Hauptschuppen am Tatwerkzeug zwar 
einen gewissen Beweiswert haben, ihre 
Brisanz aber häufig nur im Zusammen-
hang mit anderen Beweismitteln gewin-
nen, in aller Regel die durch den Vorhalt 
der Ermittlungsbeamten herbeigeführten 
Aussage des Beschuldigten, man habe 
seine DNA am Tatort gefunden, ob er eine 
Erklärung dafür habe. Natürlich wären 
Urteilsfeststellungen rechtsfehlerhaft, die 
eine Verurteilung auch maßgeblich darauf 
stützen, der Angeklagte habe die Existenz 
der Spur nicht plausibel erklären können 
oder wollen.|20 

Der Beschuldigte muss eine Spur nicht 
erklären. Verteidigungsmöglichkeiten 
bestehen aber darin, in Zweifel zu ziehen, 
ob die von den Ermittlungsbehörden ge-
zogenen Schlüsse zwingend sind. Tatsäch-
lich gewinnt aber der Beweiswert einer 
DNA-Spur eine Aufwertung durch die 
Einlassung des Beschuldigten, die unter 
dem Vorhalt abgegeben wird, man habe 
»seine« DNA am Tatort gefunden. Es wäre 
zu thematisieren, ob dieser Vorhalt den 
Umständen nach zulässig war oder einen 
unzulässigen Vorhalt darstellt.

Es kann aus alledem letztlich geschluss-
folgert werden, dass die DNA-Analyse 
zwar – fehlerfreie Erhebung und Analytik 
vorausgesetzt, die es zu überprüfen gilt 
- ein naturwissenschaftliches Beweisan-
zeichen sein kann. Ein zwingendes Argu-
ment für Anwesenheiten von Personen an 
einem (Tat-)Ort oder gar aus den Funden 
geschlussfolgerte deliktische Handlungs-
ketten sind sie nicht. Für eine vorschnelle 
Aufgabe der zur Verfügung stehenden 
Verteidigungsmöglichkeiten angesichts 
einer scheinbar belastenden DNA Spur 
oder eines Treffers in der DNA-Datenbank 
spricht nichts.

Thomas Bliwier ist Strafverteidiger in 
Hamburg und Mitglied der Hamburger 
Arbeitsgemeinschaft für Strafverteidige-
rinnen und Strafverteidiger e.V..

13 : BGH, StV 2012,522,523
14 : ebd.
15 : BGH, Beschl. v. 16.11.2016, -2 StR 

141/16
16 : BGH 38, 320 ff.
17 : KK Ott , 7. Auflage 2013, § 261 Rn. 31 h
18 : ebd. mit Verweis auf BGH StV 2012, 

522
19 : Neuhaus, StraFO 2010, 346 ff.
20 : BGH Beschl. v. 12.10.2011-2StR362/11, 

StV2010,522 ff. 
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